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Achtung bei Praxiskaufverträgen 

Die Veräußerung des reinen Patientenstammes und Überleitungsempfehlungen  

an Praxisnachfolger sind nicht zulässig 

Werden bei einem Praxiskaufvertrag le-

diglich der Patientenstamm, die Praxis-

Telefonnummer und die Internet-Domain 

veräußert, verstößt dieser gegen das Ver-

bot entgeltlicher Zuweisungen des § 31 

Abs. 1 der Berufsordnung für die Ärztin-

nen und Ärzte in Hessen und ist dadurch 

nach § 134 BGB nichtig. 

Die wechselseitigen Ansprüche auf Ver-

tragserfüllung Zug-um-Zug gegen Kauf-

preiszahlung können nicht geltend ge-

macht werden. In dem vom BGH ent-

schiedenen Fall (BGH, Beschluss vom 

09.11.2021, Az. VIII ZR 362/19) verein-

barten die Parteien eines Praxiskaufver-

trags die Veräußerung des Patienten-

stammes, der Internet-Domain und der 

Praxis-Telefonnummer zum Kaufpreis von 

12.000 Euro. Die Verkäuferin verpflichte-

te sich unter anderem, in einem Rund-

schreiben ihren Patienten die Fortsetzung 

der Behandlung beim Käufer zu empfeh-

len und eine dauerhafte automatische 

Weiterleitung des Telefonanschlusses und 

der Internetseite zum Käufer einzurich-

ten.

Der BGH stellte fest, dass die Veräuße-

rung des Patientenstammes gegen Ent-

gelt eindeutig gegen berufsrechtliche 

Vorschriften verstößt, anders als beim 

Verkauf einer Arztpraxis im Ganzen. Es 

werde nicht das Unternehmen ‚Praxis‘ 

veräußert, sondern nur Umsatz- und Ge-

winnchancen, die nicht vom Schutz des 

Art. 12 GG (Berufsfreiheit) oder Art. 14 

Abs. 1 GG (Eigentumsfreiheit, Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-

betrieb) umfasst seien. Wird für den Pra-

xis-Telefonanschluss und die Praxis-

Homepage eine Überleitungsempfehlung 

im Kaufvertrag vereinbart, unterfällt dies 

dem Verbot der Zuweisung gegen Entgelt, 

so der BGH. Denn die Regelung des § 31 

Abs. 1 der Berufsordnung für die Ärztin-

nen und Ärzte dient dem Schutz der ärzt-

lichen Unabhängigkeit und dem Vertrau-

ensschutz des Patienten. Sie soll gewähr-

leisten, dass die Zuweisung von Patienten 

(Empfehlung) durch medizinische Erwä-

gungen geleitet wird und wirtschaftliche 

Vorteile keine Rolle spielen dürfen. Dies 

gilt auch für den Fall einer Praxisabgabe, 

deren Kaufvertrag wie im entschiedenen 

Fall allein aus der Weiterleitung des Pa-

tientenstammes gegen Entgelt besteht, 

so der BGH.

Der Kaufvertrag war auch trotz einer da-

rin vorhandenen sogenannten salvatori-

schen Klausel insgesamt nichtig, weil die 

Teilnichtigkeit wesentliche Vertragsbe-

stimmungen betraf und kein sinnvoller, zu 

entgeltender Vertragsrest verblieb. Auf 

diese Rechtslage ist bei der geplanten Ver-

äußerung von Arztpraxen ohne materiel-

len Wert oder materiellen Restwert und 

bei der geplanten Veräußerung von un-

selbstständigen Praxisteilen gegebenen-

falls verbunden mit (Teil-)Zulassungen 

zwingend zu achten.
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Ungetragene Kleidungsstücke und nichts zum Anziehen, Fahrten 

mit dem zwei Tonnen Geländewagen zum Bäcker zwei Straßen 

weiter: Vieles, was uns materiellen Wohlstand in den vergange-

nen hundert Jahren gebracht hat, macht uns oft weder glückli-

cher noch ist es gut für Umwelt und Klima. Doch was für viele 

Menschen heute unhinterfragter Alltag ist, war nicht immer so. 

Die deutsche Historikerin Annette Kehnel zeigt in ihrem Sach-

Annette Kehnel 

Wir konnten auch anders – 

Eine kurze Geschichte  

der Nachhaltigkeit

Blessing Verlag, 3. Auflage, München 

2021, 487 Seiten, 24,00€, ISBN: 

9783896676795

buch „Wir konnten auch anders“, dass früher vieles nachhaltiger 

war. Auch unser Blick auf die Vergangenheit sei oft falsch. Auf 

das Mittelalter würden viele Leute entweder romantisierend oder 

mitleidig und gruselnd zurückschauen. Dabei seien dies oft nur 

Projektionen aus der Gegenwart. So hatten zwar die Menschen 

weniger materiellen Wohlstand, dafür aber mehr Zeit. Ein Modell, 

das in seinen Grundzügen durch den Wunsch nach mehr Teilzeit-

arbeit auch heute immer beliebter wird. Nachhaltigkeit sei in der 

Vormoderne Überlebenstaktik gewesen. Heute versuche die 

Menschheit, die Probleme der Zukunft mit Konzepten aus dem 

19. und 20. Jahrhundert zu lösen, so die These der Autorin. Des-

halb fordere sie, dass das Wissen aus der Geschichte als Ressour-

ce für die Gestaltung der Zukunft genutzt werde. Dabei müssen 

nur fast schon verlernte Kulturtechniken wie Teilen, Tauschen 

und Reparieren wieder in das Zentrum gestellt werden und die 

Wegwerfgesellschaft der Vergangenheit angehören. Das Buch 

wurde als Sachbuch des Jahres 2021 vom NDR ausgezeichnet.
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